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Der mehrjährige Einsatz des LVB zeitigt Erfolge
Von Michael Weiss

Am 12. Mai 2015 hat die 
basellandschaftliche Regie-
rung verschiedene neue 
Modellumschreibungen im 
Bildungsbereich verabschie- 
det. Damit verbunden wa- 
ren auch die Überprüfung 
der bisherigen Lohneinrei-
hung sowie die Festlegung 
von Richtlinien, deren ge- 
mäss Lehrpersonen mit 
heute nicht mehr angebo-
tenen Ausbildungen zu-
künftig lohnmässig einge-
reiht werden sollen. Alle 
Neuerungen treten per 1. 
August 2016 in Kraft. Aus 
LVB-Sicht gibt es Erfreuli-
ches zu berichten.

Ein mehrjähriges Werk
Der LVB hat sich während mehrerer 
Jahre sowohl bei der Ausarbeitung 
der neuen Modellumschreibungen in 
der entsprechenden Arbeitsgruppe 
wie auch bei der Zuordnung dieser 
Modellumschreibungen zu Lohnklas-
sen in der kantonalen Bewertungs-
kommission als Vertretung der Lehrer-
schaft engagiert in zum Teil schwierige 
Diskussionen eingebracht.

Die drei Haupterfolge
Diese drei erheblichen Erfolge sind 
daher durchaus auch als Verdienst des 
LVB zu werten: 
• Keine einzige Lehrkraft wird nach 

Einführung der neuen Modellum-
schreibungen schlechter gestellt sein 
als bis anhin. 

• Für mehrere Lehrpersonengruppen 
(Kindergarten, BG und Monofach 
Sport Sek II) kommt es zu einer Lohn-
klassenverbesserung. 

• Alle bisherigen (insbesondere die se-
minaristischen) Ausbildungen wer-
den gegenüber den heutigen Ausbil-
dungen als gleichwertig anerkannt.

Kindergarten
Alle Lehrpersonen der Kindergärten, 
welche eine anerkannte Ausbildung 
(Seminar oder Pädagogische Hochschu-
le) absolviert haben, werden ab 1.8.2016 
in Lohnklasse 13 (heute Lohnklasse 14) 
entlöhnt werden. Ausgenommen da-
von sind lediglich Lehrkräfte, welche 
in Mehrjahrgangsklassen auch Kinder 
auf einer Stufe unterrichten, für die 
sie nicht ausgebildet sind.

Diese haben jedoch die Möglichkeit, 
sich durch das Absolvieren der Weiter-
bildung «CAS 4-8» für den Unterricht 
in einer Mehrjahrgangsklasse der Un-
terstufe (Kindergarten und 1./2. Pri-
marschule gemeinsam) nachzuqualifi-
zieren, wodurch sie ebenfalls in Lohn-
klasse 13 eingereiht werden. Während 
der ersten zwei Jahre ab 1.8.2016 kann 
diesen Lehrpersonen eine Zulage zu-
gesprochen werden, welche den Un-
terschied zwischen Lohnklasse 14 und 
Lohnklasse 13 kompensiert. Dadurch 
soll es erleichtert werden, den CAS 4-8 
berufsbegleitend zu absolvieren.

Da die Formulierung in dem vom Re-
gierungsrat verabschiedeten Doku-
ment missverstanden werden könnte, 
wird an dieser Stelle ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass mit «Mehrjahr-
gangsklassen» nicht die «normalen» 

(in der Regel altersdurchmischten) Kin-
dergartenklassen gemeint sind. Sollte 
eine Gemeinde auf die Idee kommen, 
den Kindergarten als Mehrjahrgangs-
klasse zu definieren und darum den 
dort unterrichtenden Lehrpersonen 
die Lohnklasse 13 ohne CAS 4-8 zu ver-
weigern, dann müssten die betroffe-
nen Lehrpersonen die Zulage für Mehr- 
jahrgangsklassen einfordern. Und diese 
Zulage würde deutlich mehr ausma-
chen als eine Lohnklasse.

Primarschule
Für die meisten Lehrerinnen und Leh-
rer gibt es keine Änderung (Verbleib 
in Lohnklasse 13). Wer ohne gültiges 
Lehrdiplom für den Kindergarten eine 
Mehrjahrgangsklasse der Unterstufe 
(Kindergarten und 1./2. Primarschule 
gemeinsam) unterrichtet, muss eben-
falls einen CAS 4-8 nachholen, um in 
der Lohnklasse 13 zu verbleiben. Die 
Bedingungen sind dieselben wie für 
die Kindergarten-Lehrpersonen.

Sekundarstufe I
Für die Lehrkräfte, die bisher in den 
Niveaus E und P unterrichtet haben 
und ein entsprechendes Stufendiplom 
besitzen, ändert sich nichts (Verbleib 
in Lohnklasse 10). Das bedeutet je-
doch, dass auch der Abzug einer Lohn-
klasse für Lehrpersonen, die einen 
Abschluss in «nur» zwei Fächern ha-
ben, bestehen bleibt. Gegen die damit 
verbundene Schlechterstellung des 
konsekutiven Ausbildungsgangs wird 
der LVB weiter ankämpfen.

Niveau A-Lehrpersonen mit einem 
Stufenlehrdiplom der Pädagogischen 
Hochschule werden ebenfalls wie bis-
her in Lohnklasse 10 eingereiht. Ni-
veau A-Lehrpersonen mit Primarleh- 
rerdiplom werden wie bisher in Lohn-
klasse 13 (ohne Zusatzausbildung), 
Lohnklasse 12 (mit abgeschlossener 
Reallehrerausbildung) resp. Lohnklas-
se 11 (mit abgeschlossener Reallehrer- 
und BWK-Ausbildung) eingereiht.
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Für Niveau A-Lehrpersonen ohne zu-
sätzliche Ausbildungen (Reallehrer/
BWK) wird eine Weiterbildung im Um-
fang von 25 ECTS-Punkten angeboten, 
welche zur Unterrichtsbefähigung auf 
allen drei Niveaus und einer Einrei-
hung in Lohnklasse 11 führt. Diese 
Weiterbildung muss jedoch in der Frei-
zeit absolviert werden; der Arbeitge-
ber übernimmt nur die Kurskosten.

Quereinsteigende werden, wenn sie 
sämtliche Prüfungen an der PH FHNW 
abschliessen, welche auch die Regel-
studierenden absolvieren müssen, in 
Lohnklasse 10 eingereiht.

Dass es nicht gelungen ist, die «alt-
rechtlichen» Niveau A-Lehrpersonen 
den übrigen Sek I-Lehrpersonen ge-
genüber lohnmässig gleichzustellen, 
bedauert der LVB. Innerhalb der basel-
landschaftlichen Lohnsystematik, die 

der formalen Ausbildung einen gros- 
sen Wert beimisst, hat es sich aber als 
unmöglich erwiesen, diese Forderung, 
die vom LVB in die Gremien selbstver-
ständlich eingebracht wurde, durch-
setzen zu können.

Gymnasium und FMS
Zukünftig werden auch die Lehrperso-
nen des Fachs «Bildnerisches Gestal-
ten» sowie die Monofachlehrperso-
nen des Fachs «Sport» gleich wie die 
übrigen Lehrpersonen an Gymnasien 
und FMS in Lohnklasse 9 eingereiht. 
Die Unterschiede in der Pflichtstun-
denzahl bleiben jedoch bestehen. In 
Lohnklasse 12 verbleiben die Hauswirt-
schafts-Lehrpersonen, welche an der 
FMS unterrichten.

Die Einreihung der Instrumental- und 
Sologesangslehrpersonen an den Gym-
nasien wurde auf Antrag des LVB zu-

rückgestellt. Ihre Einreihung kann nicht 
unabhängig von der ebenfalls (in die-
sem Fall durch den Regierungsrat) zu-
rückgestellten Einreihung der Lehr-
personen der Musikschulen vorge-
nommen werden, da die Instrumen- 
tal- und Sologesangslehrpersonen der 
Gymnasien mit wenigen Ausnahmen 
auch an den Musikschulen unterrich-
ten. Hier ist jedoch mit einem baldi-
gen Entscheid zu rechnen.

Musikschulen
Die Einreihung der Lehrkräfte der 
Musikschulen wurde zurückgestellt, 
weil eine allfällige Höhereinreihung 
dieser Lehrkräfte Auswirkungen auf 
die von den Eltern zu tragenden Kos-
ten der Musikschulen haben könnten. 
Dies wiederum könnte sich in sinken-
den Anmeldezahlen an den Musik-
schulen und damit sinkenden Pensen 
der unterrichtenden Lehrpersonen nie-
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derschlagen. Noch besteht kein Kon-
sens darüber, wie mit diesem Problem 
umgegangen werden soll. Auch hier 
ist mit einem baldigen Entscheid zu 
rechnen.

Förderunterricht und 
Heilpädagogik
Die Modellumschreibungen für alle 
Lehrberufe im Bereich der Förder- und 
Heilpädagogik wurden mit einer Aus-
nahme (Lehrperson für Integrierte 
Förderung Primarstufe: Lohnklasse 13) 
zurückgestellt, weil bislang noch zu 
wenig klar erscheint, wie diese Lehr-
kräfte nach der Umsetzung von Har-
moS eingesetzt werden sollen. Die 
Behandlung dieser Modellumschrei-
bungen dürfte sich daher noch einige 
Zeit hinziehen. Bis dahin gelten die 
heutigen Lohnklassen weiter.

Ausblick
Für den LVB ist die vergleichsweise 
schlechte Einreihung der Primarschul-
lehrkräfte (inkl. Kindergarten) weiter-
hin stossend, da deren Aufgabe in kei-

ner Weise weniger anspruchsvoll ist als 
diejenige der übrigen Lehrpersonen. 
Hauptgrund für diese Schlechterstel-
lung ist die kürzere Ausbildung (Ba-
chelorstudium auf der Primarstufe im 
Gegensatz zum Masterstudium auf Sek I 
sowie dem Masterstudium plus einjäh-
riger Zusatzausbildung auf Sek II).

Das Bachelorstudium ist, gemessen an 
den gestellten Anforderungen, für 
eine angemessene Ausbildung der Pri-
marschullehrkräfte insbesondere auf 
der Mittelstufe nicht mehr ausrei-
chend. Es kann nicht sein, dass ange-
hende Primarlehrpersonen nach be-
standenem Bachelor faktisch noch 
berufsbegleitend weitere Fächer be-
suchen müssen, um den Berufsanfor-
derungen zu genügen, sich dies je-
doch in der Lohnklasse nicht nieder-
schlägt. Auf lange Sicht hält der LVB 
einen Masterabschluss für Primarlehr-
personen daher für zwingend.

Der Beschluss des Regierungsrats über 
die Neueinreihungen muss nicht noch 

durch den Landrat genehmigt wer-
den. Das Parlament könnte höchstens 
dadurch verhindernd Einfluss auf den 
Beschluss nehmen, dass es das kom-
mende Budget der Regierung zurück-
weist.

Unklar ist allerdings, wie die Gemein-
den reagieren werden, denn sie müs-
sen die Zusatzkosten, welche der 
Lohnklassenanstieg der Kindergarten-
lehrpersonen generiert, tragen, ohne 
dass sie selbst darüber befinden durf-
ten. Hier muss und wird der LVB wach-
sam bleiben.

Solidarisierung jetzt!
Darüber hinaus droht weiteres Ungemach: Die Regierung hat angesichts der 
schlechten finanziellen Situation jährliche Einsparungen von 100 Mio. Fr. an-
gekündigt. Sie werden die Lehrpersonen wohl nicht bei den Lohnklassen, mit 
grösster Sicherheit aber bei anderen Aspekten der Anstellungsbedingungen 
treffen. Uns steht ein aus Arbeitnehmersicht heisser Sommer bevor!

Umso wichtiger ist es nun, die Reihen der Lehrerschaft zu schliessen! Bitte 
überzeugen Sie Ihre noch nicht dem Berufsverband angehörigen Kolleginnen 
und Kollegen davon, sich unter dem Dach des LVB zu solidarisieren. Nur ge-
meinsam sind wir stark!
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